
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang IV 

Bedingung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen 
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Bedingung der Genehmigungen für das Inverkehrbringen 

Die Inhaber der Genehmigungen für das Inverkehrbringen müssen innerhalb der angegebenen Frist die 
nachstehende Bedingung erfüllen, und die zuständigen Behörden müssen sicherstellen, dass die 
nachstehende Bedingung erfüllt wird: 

Bedingung Datum 

Um alle Spuren von Kuhmilchproteinen aus ihrem Endprodukt zu 
entfernen, sollten die Inhaber der Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen die derzeitigen Formulierungen in ihren 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen durch Formulierungen 
ohne Kuhmilchproteine ersetzen und die zugehörigen Unterlagen 
den zuständigen nationalen Behörden zur Beurteilung vorlegen: bis zum 30. Juni 2019 

 


